Satzung Uber die Erhebung von Benutzungsgebuhren fur
die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Aufgrund von § 5 des Gesetzes iiber Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO),
§§ 2, 3, 13 und 14 des Kommunalabgaben-Gesetzes fiir Baden-
Wiirttemberg (KAG), jeweils in der bei Beschlussfassung gtiltigen Fassung,
hat die Zweckverbandsversammiung des Zweckverbandes Musik- und
Kunstschule Achern-Oberkirch in der Sitzung am 10.12.2021 folgende
Satzung beschlossen, zuletzt gedndert am 12.12.2025:

§ 1 Offentliche Einrichtung
Der Zweckverband unterhalt im Bereich seiner Mitglieder eine Musik- und
Kunstschule als éffentliche Einrichtung.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch ist Mitglied des Verbandes
Deutscher Musikschulen e. V. (VDM) und richtet ihr Lemprogramm an den
Lehr- und Ausbildungsplénen sowie den didaktischen Konzessionen der
Kunstabteilungen dieses Verbandes aus.

Die Musik- und Kunstschule gliedert sich in:
Il Elementarstufe

I/ Orientierungsstufe

/I Kooperationsprogramme

Il Instrumental- und Vokalfécher

/I Ensemble- und Erganzungsfacher

/I Begabtenforderung

/I Kunst

§ 3 Benutzungsgebiihren

1. Fur die Erteilung des Musik- und Kunstunterrichts werden
Gebiihren nach dieser Satzung erhoben. Die Hohe der
Gebiihren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefiigten
Gebuhrenverzeichnis. Das Geblihrenverzeichnis ist Bestandteil
dieser Satzung.

2. Die Gebuhren sind in Tarifgruppen unterteilt. Diese richten sich
nach dem Unterrichtsangebot an der Musik- und Kunstschule.

3. Die Gebiihren werden jeweils fiir einen Kalendermonat
(Veranlagungszeitraum) erhoben.

4. Die Gebiihr ist auch wéhrend der Ferien sowie bei
Nichtteilnahme oder voriibergehender ~ SchlieBung  der
Einrichtung zu entrichten.

§ 4 Beginn und Beendigung des Benutzungsverhaltnisses

1. Das Benutzungsverhéltnis beginnt mit dem auf der schriftlichen
Bestatigung der Musik- und Kunstschule vermerkten Datum.

2. Das Benutzungsverhaltnis endet durch schriftliche Abmeldung
zum Ende des Semesters. Das erste Semester endet am
31.03., das zweite Semester am 30.09. eines jeden Jahres.

3. Die Abmeldung hat gegenliber der zustandigen Geschaftsstelle
der Musik- und Kunstschule in Achern oder Oberkirch zu
erfolgen. Abmeldeschluss fiir das 1. Semester ist der 1. Februar
und fir das 2. Semester der 1. August eines jeden Jahres. In
begriindeten  Ausnahmefallen  (Wegzug,  nachweislich
schwerwiegende Erkrankung) ist eine Beendigung des
Benutzungsverhéltnisses auch wahrend des laufenden
Semesters mdglich.

4. Ausgenommen hiervon sind die Facher in der Elementar- und
Orientierungsstufe, Kooperationsprogrammen sowie Kunst.
Hier sind Abmeldungen der laufenden Kurse nur aus wichtigen
Griinden méglich. Die Beendigung des
Benutzungsverhélinisses ist wahrend des Schnuppersemesters
nicht moglich. Nach dem Schnuppersemester wird das
Unterrichtsverhaltnis im 2. Semester weitergefiihrt, wenn keine
Kiindigung zwei Wochen vor dem Ende des
Schnuppersemesters erfolgt.

5. Der Zweckverband kann das Benutzungsverhaltnis aus
wichtigem Grund beenden. Wichtige Griinde sind insbesondere
die Nichtzahlung einer falligen Gebiihrenschuld trotz Mahnung
innerhalb eines Monats nach Félligkeit oder wenn der
Teilnehmer langer als einen Monat unentschuldigt fehlt. Der
Ausschluss des Teilnehmers erfolgt durch schriftlichen
Bescheid; er ist unter Wahrung einer Frist von 4 Wochen
anzudrohen.

§ 5 Gebiihrenschuldner
1. Gebihrenpflichtig sind die Teilnehmer am Musik- und
Kunstunterricht;  bei  minderjahrigen  Teilnehmern  die
Sorgeberechtigten, des in der Einrichtung unterrichteten Kindes,
sowie diejenigen, die die Aufnahme in die Musik- und
Kunstschule beantragt haben.
2. Mehrere Gebiihrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 6 Entstehung und Falligkeit

1. Die Gebuhrenschuld entsteht zu Beginn des von der Musik- und
Kunstschule schriftlich bestatigten Unterrichtstermins.

2. Die Gebiihren werden bei der erstmaligen Unterrichtung durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung gilt solange
weiter, bis ein neuer Bescheid oder Anderungsbescheid ergeht.

3. Die Gebtihrenschuld wird jeweils zum ersten Werktag des
Veranlagungszeitraums (3.3) fallig.

4. Fir den Monat der erstmaligen Belegung wird die
Gebiihrenschuld eine  Woche nach Bekanntgabe des
Gebiihrenbescheides fallig. Dasselbe gilt fiir den Fall, dass ein
neuer Gebiihrenbescheid oder Anderungsbescheid ergeht.

§ 7 SozialermaBigung

1. Der Zweckverband gewahrt Personen, deren Kinder am Musik-
und  Kunstunterricht ~ teilnehmen, im  Rahmen der
einkommensabhangigen Familienférderung eine ErmaRigung
auf die Benutzungsgebdhr.

2. Die freiwillige Leistung erhalten ausschlieflich Personen, die
ihren  Hauptwohnsitz im  Gebiet der Zweckverbands-
Mitgliedsgemeinden haben. Die ErmaRigung wird nur fiir die
Kinder gewahrt, fiir die die Antragsteller Kindergeld beziehen.

3. Die SozialermaRigung erfolgt in jedem Falle nachrangig nach
allen gesetzlichen und sonstigen offentlichen und privaten
Leistungen.

4. Bemessungsgrundlage ist das monatliche
Nettofamilieneinkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

5. Ist das tatsachliche monatliche Nettofamilieneinkommen aller
Familienmitglieder (Bedarfsgemeinschaft nach SGB Il oder
SGB Xll) zum Zeitpunkt der Antragstellung geringer als im
zweitvorangegangenen Jahr, so ist dieses der Berechnung
zugrunde zu legen. Hierfir ist die Vorlage von maximal 4
Einkommensnachweisen ausreichend.

6. Zum Einkommen zdhlen z.B. Kindergeld/Kinderzuschlag,
Elterngeld, Landeserziehungsgeld, Arbeitslosengeld (SGB 1),
Leistungen nach SGB Il und SGB XII, Unterhaltszahlungen,
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG),
Wohngeld, Eingliederungshilfe, Asylbewerberleistungen.

7. Im Falle einer ehedhnlichen Lebensgemeinschaft ist das
Einkommen des Partners/der Partnerin mit einzubeziehen.

8.  Istdas monatliche Nettofamilieneinkommen (NFamEk) geringer
als die Bemessungsgrenze (BG), die sich aus dem 2,4-fachen
der fiir die Familie des/der Zahlungspflichtigen méglichen
Sozialhilfe-Regelsétze (SGB XIl) errechnet, wird eine
SozialermaRigung geméaR der nachstehenden Tabelle gewahrt:
Verhéltnis zwischen NFamEk und der BG ErmaRigung
NFamEk < oder = 100 % 20 %
<oder=90% 25 %
< oder =80 % 30 %



<oder=70% 35 %

< oder =60 % 40 %

< oder =50 % 45 %

Der schriftliche Antrag auf SozialermaRigung muss fiir jedes
Semester von dem/der Erziehungsberechtigten spatestens bis
zum 31.12. fiir das 1. Semester und bis zum 31.05. fiir das 2.
Semester bei der zustandigen Geschaftsstelle der Musik- und
Kunstschule eingereicht werden.

9. Die eventuell im Laufe eines Jahres von der Landesregierung
neu festgesetzten Regelsétze in der Sozialhilfe werden bei der
Sozialermaligung bis 31.12. des Folgejahres weiter
angewendet.

§ 8 ErmaRigungen

1. Fir den Unterricht im Vokal- und Instrumentalbereich wird im
ersten Semester eine geringere Gebiihr erhoben. Im
Schnuppersemester kann das Unterrichtsverhéltnis entgegen
2.2 zum Ende des Semesters aufgehoben werden.

2. Belegt ein Schiller oder eine Schilerin aus einer
Verbandsgemeinde zwei oder mehr Hauptfacher, wird eine
GebuhrenermaRigung von 3% pro Hauptfach gewahrt.

3. Erhalten zwei oder mehr Personen einer Familie aus einer
Verbandsgemeinde Instrumental- oder Vokalunterricht an der
Musik- und Kunstschule, wird eine GebiihrenermaRigung von
3% gewahrt.

§ 9 Erwachsenenunterricht
1. Fir Musikschiler ab 27 Jahren gelten die Gebihren des
Gebuhrenverzeichnisses fiir Erwachsene.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
13. Marz 2014 mit den Anderungen vom: 30.01.2015, 27.10.2015,
26.10.2017 und 13.12.2019 auBer Kraft.

Achern, den 10.12.2021

Klaus Muttach
Zweckverbandsvorsitzender

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) oder von aufgrund der
GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begrinden soll, innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenliber dem Zweckverband geltend
gemacht worden ist; Wer die Jahresfrist verstreichen lasst, ohne tatig zu
werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch spater geltend
machen, wenn:

Die Vorschriften Gber die Offentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind

oder

Der Verbandsvorsitzender dem Beschluss nach § 43 GemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder

Vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehorde den

Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung

gerugt hat.

Art vom Anzeige RP

Satzung  10.12.2021 22.12.2021

1.Anderung 02.12.2022 13.12.2022
2.Anderung 13.12.2024 19.12.2024
3.Anderung 12.12.2025 16.12.2025

Bekanntmachung In Kraft
13.12.2021 01.01.2022
(04.02.2022 wg.
GemO-Anderung))

12.12.2022 01.01.2023
18.12.2024 01.01.2025
15.12.2025 01.01.2026



Gebiihrenverzeichnis fiir die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

2026 und 2027

Unterrichtsgebiihr je Monat und Teilnehmer
Tarif Angebot Unterrichtsform und Erganzungsangebote Nlchtmlltglleds- Mltg.lleds- Nlchtmlltglleds- Mltg.lleds-
gemeinden gemeinden * gemeinden gemeinden *
01.01.2026 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2027
Erstmalige Anmeldung 19,00 € (einmalig)
Musiklernen Baby (MLB) Musikkafer altershomogene Gruppen (45 Min.) 48,00 € 32,00 € 49,00 € 33,00 €
Musiklernen Elementar (MLE) Musikalische Friiherziehung altershomogene Gruppen (45 Min.) 52,00 € 34,00 € 53,00 € 35,00 €
Musiklernen Orientierung (MLO) [Instrumentenkarussell/ Trommelbande/ GrooveWerkstatt altershomogene Gruppen (45 Min.) 52,00 € 34,00 € 53,00 € 35,00 €
Musiklernen Schule (MLS) Blaserklasse **/ Streicherklasse/ Blockflotenklasse ?&iﬁgﬁ?&ﬁi‘;ﬁ&;&;g3::;;}{3;2%') 70,00 € 46,00 € 72,00 € 47,00 €
Schnuppersemester 120,00 € 79,00 € 123,00 € 81,00 €
. . Instrumentaler oder vokaler Einzelunterricht 50 M!n. 140,00 € S0k 144,00 € S50k
Musiklernen Einzel (MLI) inkl. Angebote aus dem Tarif Musiklemen (ML) 40 Min. 186,00 € 123,00 € 191,00 € 126,00 €
’ 45 Min. 208,00 € 137,00 € 214,00 € 141,00 €
60 Min. 279,00 € 184,00 € 287,00 € 189,00 €
Schnuppersemester
(Unterrichtszeit abhangig von Schiilerzahl - 20 Min. pro Person)
Musiklernen Gruppe (MLG) Instrumentaler oder vokaler Gruppenunterricht 96,00 € 63,00 € 99,00 € 65,00 €
inkl. Angebote aus dem Tarif Musiklernen (ML) Ab 2. Semester
(Unterrichtszeit abhangig von Schiilerzahl - 20 Min. pro Person)
113,00 € 75,00 € 117,00 € 77,00 €
137,00 €
Musiklernen Profi (MLP) Studienvorbereitende Ausbildung 60 Min. Hauptfach + 30 Min. Nebenfach + Theorie (Auswahlvorspiel
208,00 € notwendig) 214,00 € 141,00 €
47,00 € 48,00 €
Musiklernen (ML) Band, Chor, Kammermusik, Korrepetition, Orchester, Theorie w-?-iﬁlfsw:zltfn w-?-iﬁlfsw:zltfn
MLG) MLG)
Kunst (K) Kunst altershomogene Gruppen (90 Min.) 52,00 € 52,00 € 53,00 € 53,00 €
Gebiihrenverzeichnis Erwachsene (ab 27 Jahren)
Erstmalige Anmeldung 19,00 € (einmalig)
Schnuppersemester 162,00 € 108,00 € 167,00 € 111,00 €
. . Instrumentaler oder vokaler Einzelunterricht il M!n. 188,00 € 124,00 € 193,00 € 128,00 €
Musiklernen Einzel (MLI) inkl. Angebote aus dem ML-Bereich 40 Min. 250,00 € 164,00 € 258,00 € 169,00 €
’ 45 Min. 282,00 € 185,00 € 290,00 € 191,00 €
60 Min. 377,00 € 247,00 € 389,00 € 254,00 €
Schnuppersemester 130,00 € 86,00 € 134,00 € 88,00 €
(Unterrichtszeit abhangig von Schiilerzahl - 20 Min. pro Person)
. Instrumentaler oder vokaler Gruppenunterricht
ilrsdemen @ursEe (1Le) inkl. Angebote aus dem ML-Bereich 154,00 € 102,00 € 158,00 € 105,00 €
Ab 2. Semester
(Unterrichtszeit abhangig von Schiilerzahl - 20 Min. pro Person)
Musiklernen Abo (MLA) 12 x 30 Min. Einzelunterricht innerhalb eines Schuljahres Nur flr Erwachsene 729,00 € 481,00 € 751,00 € 496,00 €
65,00 € 67,00 €
. . " . (kostenlos in den (kostenlos in den
Musiklernen (ML) Band, Chor, Kammermusik, Korrepetition, Orchester, Theorie Tarifen MLI & Tarifen MLI &
MLG) MLG)
Leihgebiihr fiir Musikinstrumente
n " Gebiihr
Bezeichung Instrument Ausleihdauer 2026/2027
Mitwachsendes Instrument 1/8, 1/4, 1/2, 3/4) unbegrenzt 13,00 €
Einstiegs-Musikinstrument 1-12 Monate 21,00 € . . .
Sonstige Instrumente ab 13 Monate 34,00 € elektronlSCh Slgnlert

Dr. Bjorn Eiselt
16.12.2025
11:51:29 +01
Stadt Achern

Die Unterrichtsgeblhr errechnet sich tiber die Zeitdauer eines kompletten Jahres. Der Jahresbetrag wird auf 12 gleiche Monatsraten umgelegt, die auch wahrend der Ferien fallig werden.
* Fur die Stadt Renchen gilt die GebuhrenerméaRigung nur in den Tarifen MLB, MLE und MLO, nicht fur den Instrumental- oder Vokalunterricht.
** Ab dem Schuljahr 2024 / 2025 unter Tarif Musiklernen ML




		2025-12-16T10:51:29+0000
	Dr. Björn Eiselt




